Hier klicken, um zur Gibergeordneten Seite zu gelangen

Mitteilungsblatt Ausgabe Kamenz Sud Nr. 1/06 vom 07.01.2006

Verordnung
Uber allgemeine Bedingungen
far die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)

Zuletzt gedndert durch die Verordnung zur Ersetzung von Zinssétzen vom 5.4.2002 (BGBI. 1 02, S. 1.250) (In
Kraft seit dem: 12.4.2002)
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8 1 Gegenstand der Verordnung

Soweit Wasserversorgungsunternehmen fiir den Anschluss an die 6ffentliche Wasserversorgung und fir die
offentliche Versorgung mit Wasser Vertragsmuster oder Vertragsbedingungen verwenden, die fiir eine Viel-
zahl von Vertragen vorformuliert sind (allgemeine Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese
sind, soweit Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, Bestandteil des Versorgungsvertrages.

Die Verordnung gilt nicht fir den Anschluss und die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterver-
teilern sowie fiir die Vorhaltung von Ldschwasser.

Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen abgeschlossen werden, die von den §§ 2
bis 34 abweichen, wenn das Wasserversorgungsunternehmen einen Vertragsabschluss zu den allgemeinen
Bedingungen dieser Verordnung angeboten hat und der Kunde mit den Abweichungen ausdrucklich einver-
standen ist. Auf die abweichenden Bedingungen sind die 88 3 bis 11 des Gesetzes zur Regelung des Rechts
der Allgemeinen Geschéftshedingungen anzuwenden.

Das Wasserversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen Versorgungsbedingungen, soweit sie in dieser
Verordnung nicht abschlieBend geregelt sind oder nach Absatz 3 von den §8 2 bis 34 abweichen, einschlief3-
lich der dazugehdrenden Preisregelungen und Preislisten in geeigneter Weise dffentlich bekannt zugeben.

8 2 Vertragsabschluss

Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zu Stande gekommen, so hat das
Wasserversorgungsunternehmen den Vertragsabschluss dem Kunden unverziglich schriftlich zu bestatigen.
Wird die Bestatigung mit automatischen Einrichtungen ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Ver-
trag oder in der Vertragsbestatigung ist auf die allgemeinen Versorgungsbedingungen hinzuweisen.

Kommt der Vertrag dadurch zustande, dass Wasser aus dem Verteilungsnetz des Wasserversorgungsunter-
nehmens entnommen wird, so ist der Kunde verpflichtet, dies dem Unternehmen unverziglich mitzuteilen.
Die Versorgung erfolgt zu den fir gleichartige Versorgungsverhaltnisse geltenden Preisen.

Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Vertragsabschluss sowie den
tibrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag zugrunde liegenden allgemeinen Versorgungsbedingungen
einschlieBlich der dazugehtrenden Preisregelungen und Preislisten unentgeltlich auszuhandigen.

§ 3 Bedarfsdeckung

Das Wasserversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren die Még-
lichkeit einzurdumen, den Bezug auf den von ihm gewinschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf
zu beschrénken. Der Kunde ist verpflichtet, seinen Wasserbedarf im vereinbarten Umfange aus dem Vertei-
lungsnetz des Wasserversorgungsunternehmens zu decken.

Vor der Errichtung einer Eigengewinnungsanlage hat der Kunde dem Wasserversorgungsunternehmen Mit-
teilung zu machen. Der Kunde hat durch geeignete Malinahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanla-
ge keine Ruckwirkungen in das 6ffentliche Wasserversorgungsnetz mdglich sind.

§ 4 Art der Versorgung

Das Wasserversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen Versorgungsbedingungen ein-
schlieBlich der dazugehérenden Preise Wasser zur Verfugung.

Anderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst nach 6ffentlicher Bekanntgabe wirksam.
Dies gilt auch fiir die dazugehérenden Preise, sofern sie nicht dem Kunden im Einzelfall mitgeteilt werden.
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Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik fir die
vereinbarte Bedarfsart (Trink- oder Betriebswasser) entsprechen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist
verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der fir eine einwandfreie Deckung des Ublichen Be-
darfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschaf-
fenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behérdlichen Bestimmungen sowie der
anerkannten Regeln der Technik zu andern, falls dies in besonderen Fallen aus wirtschaftlichen oder techni-
schen Griinden zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Kunden maglichst zu berticksichtigen.

Stellt der Kunde Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die tber die vorgenannten Ver-
pflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

8 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen

Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wasser im vereinbarten Umfang jederzeit am Ende der
Anschlussleitung zur Verfiigung zu stellen. Dies gilt nicht:

1. soweit zeitliche Beschrankungen zur Sicherstellung der 6ffentlichen Wasserversorgung erforderlich o-
der sonst vertraglich vorbehalten sind,

2. soweit und solange das Unternehmen an der Versorgung durch hohere Gewalt oder sonstige Umsténde,
deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erfor-
derlich ist. Das Wasserversorgungsunternehmen hat jede Unterbrechung oder UnregelméRigkeit unverziig-
lich zu beheben.

Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer nicht nur fiir kurze Dauer beabsichtigten Un-
terbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichti-
gung entfallt, wenn die Unterrichtung

1. nach den Umstanden nicht rechtzeitig moglich ist und das Unternehmen dies nicht zu vertreten hat oder

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzégern wirde.

8 6 Haftung bei Versorgungsstérungen

Fur Schaden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch UnregelméaBigkeiten in
der Belieferung erleidet, haftet das ihn beliefernde Wasserversorgungsunternehmen aus Vertrag oder uner-
laubter Handlung im Falle

1. der Totung oder Verletzung des Korpers oder der Gesundheit des Kunden, es sei denn, dass der Scha-
den von dem Unternehmen oder einem Erfiillungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsétzlich noch
fahrléssig verursacht worden ist,

2. der Beschadigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe
Fahrlassigkeit des Unternehmens oder eines Erfulllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden
ist,

3. eines Vermdgensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlassig-
keit des Inhabers des Unternehmens oder eines vertretungsberechtigten Organs oder Gesellschafters
verursacht worden ist. § 831 Abs. 1 Satz 2 des Blrgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsatzlichem
Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

Absatz 1 ist auch auf Anspriiche von Kunden anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungs-
unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflich-
tet, seinen Kunden auf Verlangen Uber die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zu-
sammenhangenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumut-
barer Weise aufgeklart werden kdnnen und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erfor-
derlich ist.

Die Ersatzpflicht entféllt fir Schaden unter 15 Euro.

Ist der Kunde berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzuleiten, und erleidet dieser durch
Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch UnregelméaBigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so
haftet das Wasserversorgungsunternehmen dem Dritten gegeniiber in demselben Umfange wie dem Kunden
aus dem Versorgungsvertrag.
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Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen
Madglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatz-
anspriiche erheben kann, als sie in den Absétzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Das Wasserversorgungsunterneh-
men hat den Kunden hierauf bei Abschluss des Vertrages besonders hinzuweisen.

Der Kunde hat den Schaden unverziglich dem ihn beliefernden Wasserversorgungsunternehmen oder, wenn
dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an
einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 7 Verjahrung

Schadensersatzanspriiche der in § 6 bezeichneten Art verjahren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in wel-
chem der Ersatzberechtigfe von dem Schaden, von den Umsténden, aus denen sich seine Anspruchsberech-
tigung ergibt, und von dem ersatzpflichtigen Wasserversorgungsunternehmen Kenntnis erlangt, ohne Riick-
sicht auf diese Kenntnis in funf Jahren von dem schadigenden Ereignis an.

Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten Verhandlungen tber den zu leisten-
den Schadensersatz, so ist die Verjahrung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der
Verhandlungen verweigert.

8§ 6 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 8 Grundstilicksbenutzung

Kunden und Anschlussnehmer, die Grundstiickseigentiimer sind, haben fir Zwecke der értlichen Versor-
gung das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschlielich Zubehor zur Zu- und Fortleitung von Was-
ser uber ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstiicke sowie erforderliche Schutzmalnahmen
unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstiicke, die an die Wasserversorgung angeschlossen
sind, die vorn Eigentimer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden
oder fur die die Mdglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entféllt, wenn die
Inanspruchnahme der Grundstiicke den Eigentimer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise be-
lasten wiirde.

Der Kunde oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig Uber Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme
des Grundstiickes zu benachrichtigen.

Der Grundstuckseigentiimer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen
Stelle fur ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat das Wasserversorgungsunternehmen
zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschlieflich der Versorgung des Grundstiicks dienen.

Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstlickseigentimer die Entfernung der Einrichtungen zu
gestatten oder sie auf Verlangen des Unternehmens noch finf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn,
dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstlickseigentumer sind, haben auf Verlangen des Wasserver-
sorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstiickseigentiimers zur Benutzung des zu ver-
sorgenden Grundstiicks im Sinne der Absétze 1 und 4 beizubringen.

Die Absétze 1 bis 5 gelten nicht fur 6ffentliche Verkehrswege und Verkehrsflachen sowie fiir Grundstiicke,
die durch Planfeststellung flr den Bau von 6ffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflachen bestimmt sind.

§ 9 Baukostenzuschisse

Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den Anschlussnehmern einen angemessenen Bau-
kostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher Betriebsfiihrung notwendigen Kosten fur
die Erstellung oder Verstarkung von der értlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen,
soweit sie sich ausschliesslich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt.
Baukostenzuschiisse diirfen hdchstens 70 vom Hundert dieser Kosten abdecken.
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Der von den Anschlussnehmern als Baukostenzuschuss zu (ibernehmende Kostenanteil kann unter Zugrun-
delegung der StraRenfrontlange des anzuschlieenden Grundstiicks und des Preises fur einen Meter Versor-
gungsleitung bemessen werden. Der Preis fiir einen Meter Versorgungsleitung ergibt sich aus den Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten der in Absatz 1 genannten Verteilungsanlagen, geteilt durch die Summe der
StraBenfrontlangen aller Grundstiicke, die im betreffenden Versorgungsbereich an die Verteilungsanlagen
angeschlossen werden kénnen. Das Wasserversorgungsunternehmen kann der Berechnung eine die Verhalt-
nisse des Versorgungsbereichs berlicksichtigende Mindeststrallenfrontlange von bis zu 15 Metern zugrunde
legen.

Das Wasserversorgungsunternehmen kann bei der Bemessung des Baukostenzuschusses an Stelle oder ne-
ben der StraBenfrontlange andere kostenorientierte Bemessungseinheiten, wie die GrundstiicksgroRe, die
Geschossflache oder die Zahl der Wohnungseinheiten oder gleichartiger Wirtschaftseinheiten verwenden. In
diesem Fall ist bei der Berechnung des Baukostenzuschusses die Summe der Bemessungseinheiten der
Grundstilicke zu berlicksichtigen, die im betreffenden Versorgungsbereich angeschlossen werden kénnen.

Ein weiterer Baukostenzuschuss darf nur verlangt werden, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsan-
forderung wesentlich erhéht. Er ist nach den Abséatzen 2 und 3 zu bemessen.

Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor dem 1. Januar 1981 errichtet worden oder
mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, so kann das Wasserversorgungsunterneh-
men abweichend von den Absétzen 1 bis 3 einen Baukostenzuschuss nach MaRgabe der fur die Anlage bis-
her verwendeten BerechnungsmaRstabe verlangen.

Der Baukostenzuschuss und die in § 10 Abs. 5 geregelten Hausanschlusskosten sind getrennt zu errechnen
und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

§ 10 Hausanschluss

Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage. Er beginnt an
der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung.

Art, Zahl und Lage der Hausanschliisse sowie deren Anderung werden nach Anhérung des Anschlussneh-
mers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Wasserversorgungsunternehmen bestimmt.

Hausanschliisse gehdren zu den Betriebsanlagen des Wasserversorgungsunternehmens und stehen vorbe-
haltlich abweichender Vereinbarung in dessen Eigentum. Sie werden ausschlie3lich von diesem hergestellt,
unterhalten, erneuert, gedndert, abgetrennt und beseitigt, missen zuganglich und vor Beschédigungen ge-
schitzt sein. Soweit das Versorgungsunternehmen die Erstellung des Hausanschlusses oder Veranderungen
des Hausanschlusses nicht selbst, sondern durch Nachunternehmer durchftihren lasst, sind Wiinsche des An-
schlussnehmers bei der Auswahl der Nachunternehmer zu berucksichtigen. Der Anschlussnehmer hat die
baulichen Voraussetzungen fir die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Ein-
wirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaft-
licher Betriebsfiihrung notwendigen Kosten fiir

1. die Erstellung des Hausanschlusses,

2. die Veranderungen des Hausanschlusses, die durch eine Anderung oder Erweiterung seiner Anlage er-
forderlich oder aus anderen Griinden von ihm veranlasst werden,

zu verlangen. Die Kosten kénnen pauschal berechnet werden.

Kommen innerhalb von funf Jahren nach Herstellung des Hausanschlusses weitere Anschliisse hinzu und
wird der Hausanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilungsnetzes, so hat das Wasserversor-
gungsunternehmen die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den etwa zuviel gezahlten Betrag
zu erstatten.

Soweit hinsichtlich des Eigentums am Hausanschluss und der daraus folgenden Pflichten zur Herstellung,
Unterhaltung, Erneuerung, Anderung, Abtrennung und Beseitigung bestehende allgemeine Versorgungsbe-
dingungen von Absatz 3 abweichen, kénnen diese Regelungen auch nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung
beibehalten werden.

Jede Beschéadigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige
Stdrungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen unverziiglich mitzuteilen.



@)

)]

O]

©)

(4)

)

@

©)

(4)

®)

o))

@

3)

Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstlickseigentiimer sind, haben auf Verlangen des Wasserver-
sorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstiickseigentiimers zur Herstellung des Haus-
anschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

8 11 Messeinrichtungen an der Grundstiicksgrenze

Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten nach
seiner Wahl an der Grundstlicksgrenze einen geeigneten Wasserzahlerschacht oder Wasserzéhlerschrank
anbringt, wenn

1. das Grundstiick unbebaut ist oder

2. die Versorgung des Geb&udes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhaltnisméRig lang sind oder nur
unter besonderen Erschwernissen verlegt werden kénnen, oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzahlers vorhanden ist.

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemafem Zustand und jederzeit zu-
ganglich zu halten.

Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der
bisherigen Stelle fur ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beeintrachtigung einer einwand-
freien Messung madglich ist.

§ 10 Abs. 8 gilt entsprechend.

§ 12 Kundenanlage

Fir die ordnungsgemaRe Errichtung, Erweiterung, Anderung und Unterhaltung der Anlage hinter dem Haus-
anschluss, mit Ausnahme der Messeinrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens ist der Anschluss-
nehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benut-
zung uberlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder be-
hoérdlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geandert und
unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veranderungen diirfen nur durch das Was-
serversorgungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens
eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die
Ausflihrung der Arbeiten zu Uberwachen.

Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, kdnnen plombiert werden. Ebenso kdnnen An-
lagenteile, die zur Kundenanlage gehdren, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwand-
freie Messung zu gewéhrleisten. Die dafiir erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des
Wasserversorgungsunternehmens zu veranlassen.

Es dirfen nur Materialien und Gerate verwendet werden, die entsprechend den anerkannten Regeln der
Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer anerkannten Priifstelle (zum Beispiel DIN-DVGW, DVGW-
oder GS-Zeichen) bekundet, dass diese VVoraussetzungen erfillt sind.

Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von § 10 Abs. 6 im Eigentum des Kunden stehen und zu
deren Unterhaltung er verpflichtet ist, sind Bestandteile der Kundenanlage.

8§ 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage

Das Wasserversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte schlieRen die Kundenanlage an das Vertei-
lungsnetz an und setzen sie in Betrieb.

Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Wasserversorgungsunternehmen (ber das Installationsunterneh-
men zu beantragen.

Das Wasserversorgungsunternehmen kann fir die Inbetriebsetzung vom Kunden Kostenerstattung verlan-
gen; die Kosten kdnnen pauschal berechnet werden.



§ 14 Uberprifung der Kundenanlage

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kundenanlage vor und nach ihrer Inbetriebsetzung
zu Uberprifen. Es hat den Kunden auf erkannte Sicherheitsméngel aufmerksam zu machen und kann deren
Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mangel festgestellt, welche die Sicherheit geféhrden oder erhebliche Stérungen erwarten lassen, so
ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei
Gefahr fiir Leib oder Leben ist es hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der Anlage sowie durch deren Anschluss an das Ver-
teilungsnetz Gbernimmt das Wasserversorgungsunternehmen keine Haftung fiir die Mangelfreiheit der An-
lage. Dies gilt nicht, wenn es bei einer Uberpriifung Mangel festgestellt hat, die eine Gefahr fiir Leib oder
Leben darstellen.

§ 15 Betrieb, Erweiterung und Anderung von Kundenanlage und Verbrauchseinrichtungen; Mitteilungs-
pflichten

(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Stérungen anderer Kunden, stérende Riick-
wirkungen auf Einrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens oder Dritter oder Riickwirkungen auf
die Gute des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Anderungen der Anlage sowie die Verwendung zusitzlicher Verbrauchseinrichtungen
sind dem Wasserversorgungsunternehmen mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche BemessungsgréRRen
&ndern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhéht.

§ 16 Zutrittsrecht

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Wasserversorgungsunternehmens den Zu-
tritt zu seinen Rdumen und zu den in § 11 genannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies fiir die Priifung der
technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, insbe-
sondere zur Ablesung, oder zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und vereinbart ist.

§ 17 Technische Anschlussbedingungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Hausan-
schluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Griinden der
sicheren und stérungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungs-
netzes notwendig ist. Diese Anforderungen dirfen den anerkannten Regeln der Technik nicht widerspre-
chen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des Ver-
sorgungsunternehmens abh&ngig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der
Anschluss eine sichere und stérungsfreie Versorgung geféahrden wirde.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die weiteren technischen Anforderungen der zustandigen Behorde
anzuzeigen. Die Behdrde kann sie beanstanden, wenn sie mit Inhalt und Zweck dieser Verordnung nicht zu
vereinbaren sind.

§ 18 Messung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt die vom Kunden verbrauchte Wassermenge durch Messeinrich-
tungen fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen missen. Bei &ffentlichen Verbrauchseinrich-
tungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder geschatzt werden, wenn die Kosten der
Messung auBer Verhéltnis zur Hohe des Verbrauchs stehen.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dafur Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Messung der ver-
brauchten Wassermenge gewahrleistet ist. Es bestimmt Art, Zahl und GréBRe sowie Anbringungsort der
Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Uberwachung, Unterhaltung und Entfernung der
Messeinrichtungen Aufgabe des Unternehmens. Es hat den Kunden und den Anschlussnehmer anzuhdren
und deren berechtigte Interessen zu wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden oder des Hausei-
gentumers die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeintrachtigung einer einwandfreien Mes-
sung mdglich ist; der Kunde oder der Hauseigentiimer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen.
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Der Kunde haftet fiir das Abhandenkommen und die Beschadigung der Messeinrichtungen, soweit ihn hier-
an ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschadigungen und Stérungen dieser Einrichtungen dem
Wasserversorgungsunternehmen unverziglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz-
und Grundwasser sowie vor Frost zu schiitzen.

§ 19 Nachprufung von Messeinrichtungen

Der Kunde kann jederzeit die Nachprifung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehdrde oder eine staat-
lich anerkannte Priifstelle im Sinne des 8 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen. Stellt der Kunde den Antrag
auf Prifung nicht bei dem Wasserversorgungsunternehmen, so hat er dieses vor Antragstellung zu benach-
richtigen.

Die Kosten der Prifung fallen dem Unternehmen zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrs-
fehlergrenzen Uberschreitet, sonst dem Kunden.

§ 20 Ablesung

Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des Wasserversorgungsunternehmens maglichst in glei-
chen Zeitabstanden oder auf Verlangen des Unternehmens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat dafiir
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugéanglich sind.

Solange der Beauftragte des Unternehmens die Rdume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betre-
ten kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung schéatzen; die tat-
séchlichen Verhaltnisse sind angemessen zu beriicksichtigen.

§ 21 Berechnungsfehler

Ergibt eine Priifung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zuviel oder zuwenig berechnete Be-
trag zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist die GroRe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt
eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt das Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauch fiir die Zeit
seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der
Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjahrigen Verbrauchs durch
Schétzung: die tatsachlichen Verhéltnisse sind angemessen zu berticksichtigen.

Anspriiche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum be-
schrénkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen groReren Zeitraum festgestellt werden; in
diesem Fall ist der Anspruch auf langstens zwei Jahre beschrénkt.

§ 22 Verwendung des Wassers

Das Wasser wird nur fur die eigenen Zwecke des Kunden, seiner Mieter und dhnlich berechtigter Personen
zur Verfugung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Was-
serversorgungsunternehmens zuléssig. Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung
nicht Giberwiegende versorgungswirtschaftliche Griinde entgegenstehen.

Das Wasser darf fiir alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Verordnung oder auf Grund
sonstiger gesetzlicher oder behérdlicher Vorschriften Beschrankungen vorgesehen sind. Das Wasserversor-
gungsunternehmen kann die Verwendung fiir bestimmte Zwecke beschrénken, soweit dies zur Sicherstel-
lung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist.

Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim Wasserversorgungsunternehmen vor Be-
ginn der Bauarbeiten zu beantragen. Der Antragsteller hat dem Wasserversorgungsunternehmen alle fur die
Herstellung und Entfernung des Bauwasseranschlusses entstehenden Kosten zu erstatten. Die Satze 1 und 2
gelten fir Anschlisse zu sonstigen voriibergehenden Zwecken entsprechend.

Soll Wasser aus offentlichen Hydranten nicht zum Feuerléschen, sondern zu anderen voriibergehenden
Zwecken entnommen werden, sind hierfir Hydrantenstandrohre des Wasserversorgungsunternehmens mit
Wasserzéhlern zu benutzen.
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8 23 Vertragsstrafe

Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen
oder nach Einstellung der Versorgung, so ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, eine Vertrags-
strafe zu verlangen. Dabei kann héchstens vom Fiinffachen desjenigen Verbrauchs ausgegangen werden, der
sich auf der Grundlage des Vorjahresverbrauchs anteilig fiir die Dauer der unbefugten Entnahme ergibt.
Kann der Vorjahresverbrauch des Kunden nicht ermittelt werden, so ist derjenige vergleichbarer Kunden
zugrunde zu legen. Die Vertragsstrafe ist nach den fiir den Kunden geltenden Preisen zu berechnen.

Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsétzlich oder grob fahrléssig die Ver-
pflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe betragt das
Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfillung seiner Verpflichtung nach den fir ihn geltenden Prei-
sen zusétzlich zu zahlen gehabt hatte.

Ist die Dauer der unbefugten Entnahme oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann
die Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsatzen tber einen festgestellten Zeitraum hinaus fiir 1angstens
ein Jahr erhoben werden.

8§ 24 Abrechnung, Preisdnderungsklauseln

Das Entgelt wird nach Wahl des Wasserversorgungsunternehmens monatlich oder in anderen Zeitabschnit-
ten, die jedoch zwdlf Monate nicht wesentlich tiberschreiten diirfen, abgerechnet.

Andern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der fiir die neuen Preise mafRgebli-
che Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der
fur die jeweilige Abnehmergruppe maBgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berticksichtigen. Entspre-
chendes gilt bei Anderung des Umsatzsteuersatzes.

Preisanderungsklauseln sind kostennah auszugestalten. Sie diirfen die Anderung der Preise nur von solchen
Berechnungsfaktoren abhangig machen, die der Beschaffung und Bereitstellung des Wassers zuzurechnen
sind. Die Berechnungsfaktoren missen vollstandig und in allgemein versténdlicher Form ausgewiesen wer-
den.

8 25 Abschlagszahlungen

Wird der Verbrauch fir mehrere Monate abgerechnet, so kann das Wasserversorgungsunternehmen fir die
nach der letzten Abrechnung verbrauchte Wassermenge Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig fur
den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu be-
rechnen. Ist eine solche Berechnung nicht méglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich
geringer ist. so ist dies angemessen zu beriicksichtigen.

Andern sich die Preise, so kénnen die nach der Preisanderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem
Vomhundertsatz der Preisanderung entsprechend angepasst werden.

Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der Uibersteigende
Betrag unverziiglich zu erstatten, spatestens aber mit der nachsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach
Beendigung des Versorgungsverhaltnisses sind zuviel gezahlte Abschlage unverziiglich zu erstatten.

8 26 Vordrucke fir Rechnungen und Abschlage

Vordrucke flr Rechnungen und Abschlédge missen verstindlich sein. Die fur die Forderung mafgeblichen Be-
rechnungsfaktoren sind vollstandig und in allgemein verstandlicher Form auszuweisen.
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§ 27 Zahlung, Verzug

Rechnungen und Abschlage werden zu dem vom Wasserversorgungsunternehmen angegebenen Zeitpunkt,
frihestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fallig.

Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversorgungsunternehmen, wenn es erneut zur Zahlung
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen I&sst, die dadurch entstandenen Kosten auch
pauschal berechnen.



§ 28 Vorauszahlungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, fur den Wasserverbrauch eines Abrechnungszeitraums
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umstanden des Einzelfalles zu besorgen ist, dass der Kunde
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch er-
heblich geringer ist, so ist dies angemessen zu beriicksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum -
ber mehrere Monate und erhebt das Wasserversorgungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die
Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbetrdgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der néchsten Rech-
nungserteilung zu verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasserversorgungsunternehmen auch fiir die Erstel-
lung oder Verdnderung des Hausanschlusses sowie in den Féllen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Vorauszahlung ver-
langen.

8 29 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so kann das Wasserversorgungs-
unternehmen in angemessener Hohe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach 8 247 des Birgerlichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht
unverziglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhaltnis nach, so kann sich das Was-
serversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden oder Anschluss-
nehmers.

(4) Die Sicherheit ist zuriickzugeben, wenn ihre VVoraussetzungen weggefallen sind.

8 30 Zahlungsverweigerung

Einwénde gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zah-
lungsverweigerung nur,

1. soweit sich aus den Umstanden ergibt, dass offensichtliche Fehler vorliegen, und

2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei Jahren nach Zugang der
fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.

§ 31 Aufrechnung

Gegen Anspriiche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festge-
stellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden.

8 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kindigung

(1) Das Vertragsverhéltnis lauft solange ununterbrochen weiter, bis es von einer der beiden Seiten mit einer
Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekindigt wird.

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwdchiger Frist auf das Ende eines Kalen-
dermonats zu kiindigen.

(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmaRige Kindigung eingestellt, so haftet der Kunde dem
Wasserversorgungsunternehmen fiir die Bezahlung des Wasserpreises fiir den von der Messeinrichtung an-
gezeigten Verbrauch und fir die Erflllung sémtlicher sonstiger Verpflichtungen.

(4) Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversorgungsunternehmen unverziiglich mitzuteilen
und bedarf dessen Zustimmung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Eintritt des Dritten in die sich
aus dem Vertragsverhaltnis ergebenden Rechte und Pflichten zuzustimmen.
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Tritt anstelle des bisherigen Wasserversorgungsunternehmens ein anderes Unternehmen in die sich aus dem
Vertragsverhaltnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfiir nicht der Zustimmung des
Kunden. Der Wechsel des Wasserversorgungsunternehmens ist éffentlich bekannt zugeben.

Die Kindigung bedarf der Schriftform.

Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne damit das Vertragsver-
héaltnis zu l6sen.

8§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kiindigung

Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Kunde
den allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr fur die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden.

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtun-
gen zu verhindern oder

3. zu gewahrleisten, dass Storungen anderer Kunden, stérende Rickwirkungen auf Einrichtungen des Un-
ternehmens oder Dritter oder Riickwirkungen auf die Gite des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfiillung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mah-
nung, ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung
einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, dass die Folgen der Einstellung ausser Verhaltnis zur
Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflich-
tungen nachkommt. Das Wasserversorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung
der Versorgung androhen.

Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverziiglich wieder aufzunehmen, sobald die
Griinde fir ihre Einstellung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme
der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten kénnen pauschal berechnet werden.

Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Féllen des Absatzes 1 berechtigt, das Vertragsverhaltnis
fristlos zu kiindigen, in den Fallen der Nummern 1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstel-
lung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Un-
ternehmen zur fristlosen Kiindigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 2
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 34 Gerichtsstand

Der Gerichtsstand fur Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten Gewerbetrei-
benden gehéren, juristische Personen des 6ffentlichen Rechts und 6ffentlich-rechtliche Sondervermdgen ist
am Sitz der fiir den Kunden zustandigen Betriebsstelle des Wasserversorgungsunternehmens.

Das gleiche gilt,
1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder

2. wenn der Kunde nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthaltsort aus dem
Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder gewodhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 35 Offentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser

Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhaltnis 6ffentlich-rechtlich regeln, sind den Bestimmungen die-
ser Verordnung entsprechend zu gestalten; unberiihrt bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrens
sowie gemeinderechtliche Vorschriften zur Regelung des Abgabenrechts.

Bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltende Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhéltnis offent-
lich-rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 anzupassen.
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§ 36 Berlin-Klausel (gegenstandslos)

8 37 In-Kraft-Treten
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 in Kraft.

(2) Die 88 2 bis 34 gelten auch fur Versorgungsvertrage, die vor dem 1. April 1980 zu Stande gekommen sind,
unmittelbar. Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise hierliber
zu unterrichten. Laufzeit und Kindigungsbestimmungen der vor Verkiindung dieser Verordnung abge-
schlossenen Versorgungsvertrége bleiben unberiihrt.

(3) §24 Abs. 2 und 3, 8 25 Abs. 1 und 2 sowie § 28 gelten nur fir Abrechnungszeitrdume, die nach dem 31.
Dezember 1980 beginnen.

Bonn, den 20. Juni 1980

Der Bundesminister fur Wirtschaft
Lambsdorff

11



	Verordnung �über allgemeine Bedingungen �für die Versorgung 
	§ 1 Gegenstand der Verordnung
	§ 2 Vertragsabschluss
	§ 3 Bedarfsdeckung
	§ 4 Art der Versorgung
	§ 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsu
	§ 6 Haftung bei Versorgungsstörungen
	§ 7 Verjährung
	§ 8 Grundstücksbenutzung
	§ 9 Baukostenzuschüsse
	§ 10 Hausanschluss
	§ 11 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
	§ 12 Kundenanlage
	§ 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage
	§ 14 Überprüfung der Kundenanlage
	§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage und 
	§ 16 Zutrittsrecht
	§ 17 Technische Anschlussbedingungen
	§ 18 Messung
	§ 19 Nachprüfung von Messeinrichtungen
	§ 20 Ablesung
	§ 21 Berechnungsfehler
	§ 22 Verwendung des Wassers
	§ 23 Vertragsstrafe
	§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln
	§ 25 Abschlagszahlungen
	§ 26 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge
	§ 27 Zahlung, Verzug
	§ 28 Vorauszahlungen
	§ 29 Sicherheitsleistung
	§ 30 Zahlungsverweigerung
	§ 31 Aufrechnung
	§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung
	§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung
	§ 34 Gerichtsstand
	§ 35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser
	§ 36 Berlin-Klausel (gegenstandslos)
	§ 37 In-Kraft-Treten


